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Handlungsspielräume nutzen, individuelle Lösungen finden

Das BEM hilft, Arbeitsbedingungen zu verbessern, Motivation und 
Zufriedenheit zu steigern, Arbeitsplätze zu erhalten und auch kör-
perlich oder psychisch beeinträchtigten Menschen die Teilhabe am 
Arbeitsleben zu sichern.

Die Autorinnen und Autoren zeigen nach den juristisch fundierten 
und praxisorientierten Darstellungen der Grundlagen in 25 Praxisbei-
spielen wie man die gesetzlichen Vorgaben des BEM für individuelle 
Lösungen nutzen kann und welche Handlungsspielräume es gibt.

Der Leitfaden richtet sich an BEM-Teams, BEM-Verantwortliche 
und Führungskräfte. Er ist aber auch denjenigen eine Anregung, die 
bislang wenig Erfahrung mit dem BEM haben. Das komplexe Thema 
ist klar strukturiert und verständlich dargestellt.

Die vollständig überarbeitete und um aktuelle juristische Entwick-
lungen erweiterte 3. Auflage zeigt umfangreiche Beispiele aus der 
BEM-Praxis. Sie stellt zahlreiche relevante Gesetzestexte, hilfreiche 
Muster von Texten (Einladungen, Info-Material), Formularen und An-
trägen zur Verfügung.

Mehr Infos unter: www.ipeco.de 
Kontakt: buch@ipeco.de
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Katja Nebe

VORWORT 1 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) genießt seit seiner Einfüh-
rung im Jahr 2004 anhaltend hohe Aufmerksamkeit. Und obwohl die Regelung 
zum BEM selbst durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) nicht inhaltlich 
geändert worden ist, hat der BTHG-Gesetzgeber das BEM dennoch im Ran-
king der Normen sehr weit nach vorn, quasi in die „Top Ten“ des Teilhaberechts 
gezogen: Zwei zentrale „Einweisungsnormen“, § 3 und § 10 SGB IX, verweisen 
auf das BEM in § 167 SGB IX und heben dessen zentrale Bedeutung für Ge-
sundheitsprävention jetzt noch deutlicher heraus.

Der wichtige Grundsatz „Prävention vor Reha vor Rente“ galt schon bisher 
und viel ist erreicht worden seit 2004. Dazu haben Bücher wie das hier nun in 
dritter Auflage vorliegende und die in ihm zu Wort kommenden Expertinnen 
und Experten beigetragen. Die Zahlen über Arbeitsunfähigkeitszeiten, Erwerbs-
minderungsrenten und gesundheitsbedingten Arbeitsplatzverlust verdeutlichen 
allerdings, dass weitere Anstrengungen nötig sind. Die Arbeitswelt wandelt 
sich  – demografisch, technologisch und klimapolitisch bedingt – und mit ihr 
ändern sich die Anforderungen an die Beschäftigten. Das BEM muss hierauf 
antworten und vor allem in der praktischen Anwendung noch weiter gestärkt 
werden. Der Gesetzgeber hat sein dahingehendes Ziel in der Gesetzesbegrün-
dung zum BTHG deutlich gemacht: 

„Die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern nach § 167 SGB IX erhält 
durch die Erwähnung in der allgemeinen Einweisungsvorschrift des § 3 eine 
hervorgehobene Bedeutung für die Rehabilitationsträger und die Integrati-
onsämter. Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit ist das betriebliche Einglie-
derungsmanagement, welches die Rehabilitationsträger nach § 167 SGB IX 
mit eigenen Förderangeboten unterstützen können.“ (BT-Drs. 18/9522, 
S. 228).

In diesem Buch wird das BEM aus allen Blickwinkeln und mit der fachlichen 
Vielfalt, die ein solcher betrieblicher Managementprozess braucht, analysiert. 
Die Leser*innen werden auch in der dritten Auflage auf viele Fragen Antworten 
und vor allem praktisch umsetzbare Gestaltungsempfehlungen finden.

Der Gesetzgeber hat sich bislang noch nicht dazu durchringen können, Ver-
stöße gegen die gesetzliche Verpflichtung zum BEM klar zu sanktionieren. 
Auch die Rechtsprechung hat die sich schon jetzt aus dem Antidiskriminie-
rungsrecht ergebenden Sanktionsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. 



Damit muss der Rückenwind des BTHG für das BEM fürs Erste reichen. 
Diese Neuauflage ist ein wichtiges Zeichen, die gegebenen Spielräume sinnvoll 
gestalten zu können. Zu wünschen ist dem Werk, dass alle Verantwortlichen 
darin Erkenntnis suchen.

Halle, Januar 2022
Prof. Dr. Katja Nebe, 
Professorin für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Recht der Sozialen 
Sicherheit an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 



Angela Hopmann

VORWORT 2

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein vom Gesetzgeber 
seit 2004 vorgeschriebenes strukturiertes Verfahren zur Wiedereingliederung 
langzeitig oder häufig kurzzeitig erkrankter Mitarbeiter*innen. 

Doch auch nach so vielen Jahren steckt das BEM in nicht wenigen Betrieben 
noch „in den Kinderschuhen“. Es gibt immer noch viele Vorbehalte. Dabei 
rechnet sich das BEM für Arbeitgebende nicht nur, weil es die Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten fördert. Von gesunden und integrier-
ten Mitarbeitenden profitiert jedes Unternehmen langfristig, und in Zeiten 
des Fachkräftemangels ist es darüber hinaus ein wichtiges Instrument, um das 
krankheitsbedingte Ausscheiden von Mitarbeitenden zu verhindern.

Die Betroffenen selbst sollen vor Arbeitslosigkeit oder Frühverrentung geschützt 
werden und oftmals reichen schon kleine Stellschrauben, um Belastungen zu 
mindern oder aufzulösen.

Die nicht festgelegten Strukturen lassen viel Handlungsspielraum bei der Um-
setzung des BEM-Verfahrens. Aber Fakt ist: Das BEM kann nur gelingen, wenn 
die Betroffenen den beteiligten Personen und dem Verfahren vertrauen. Deshalb 
ist es wichtig, das Datenschutzkonzept glaubwürdig zu vermitteln. Die betrieb-
lichen Ansprechpartner*innen müssen Empathie und Einfühlungsvermögen 
mitbringen und auch in der Lage sein, Führungskräfte von den gefundenen be-
trieblichen Lösungen zu überzeugen.

All diese Themen werden im vorliegenden Buch angesprochen.

Der Praxisleitfaden ist ein exzellenter Ratgeber für alle Akteurinnen und Akteure 
im BEM.

Arbeitgebende, Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen erhalten 
praxis nahe Beispiele aus vielen verschiedenen Bereichen.

Hier werden Lösungen aufgezeigt: sehr gut verständlich und einfach nach-
vollziehbar in den Umsetzungsmöglichkeiten.

Darüber hinaus erfährt man alles Wichtige zum BEM: von A bis Z. 

Dieser Praxisleitfaden ist ein Buch für den Einstieg und Fortgeschrittene.

Januar, 2022
Angela Hopmann – Beratungsstelle handicap Hamburg 



Teil 1 
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement in 
der Praxis – Grundlagen
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EINLEITUNG – HANDHABUNG DES BUCHES

Der Text im Gesetz zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) ist mit 
„Prävention“ überschrieben (§ 84.2. SGB IX; ab 1.1.2018: § 167.2 SGB IX, so hier 
im Folgenden) wird im Mai 2022 achtzehn Jahre alt – volljährig und doch noch 
in der Pubertät? Einerseits sind 18 Jahre historisch nicht besonders lang um Neu-
erungen in alten Strukturen umzusetzen. Andererseits ist schon viel passiert, das 
zeigen auch die neuesten Forschungsergebnisse (u. a. aus dem Projekt:RE-BEM) 
Zu einem großen Teil ist es in den Unternehmen angekommen jedoch in vielen 
klein- und mittelständischen Unternehmen ist es entweder noch immer nicht be-
kannt oder es fehlen nach wie vor die Kapazitäten und Ressourcen zur geregelten 
Umsetzung. Es soll also noch viel passieren. Als Berater*innen und Praktiker*innen 
des BEM, deren Alltag in den Unternehmen und Institutionen vor Ort stattfindet, 
geht es uns in diesem Leitfaden vor allem um die betriebliche Umsetzung gesund-
heitsfördernder und arbeitserleichternder Rahmenbedingungen für erkrankte oder 
schwerbehinderte Beschäftigte. Kurz, der Erhalt der Arbeitsfähigkeit liegt uns aus 
unterschiedlichen Perspektiven am Herzen. Vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels und der damit inzwischen deutlich erkennbaren älter werdenden 
Belegschaft – inklusive der flankierenden Auswirkungen wie Nachwuchs- und 
Fachkräftemangel – wird der Druck weiter wachsen, die Menschen im Betrieb 
zufrieden, gesund und leistungsfähig zu erhalten. Es sind geeignete Instrumente 
zu schaffen, die diese Ziele unterstützen. Das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment (im Folgenden kurz BEM genannt) ist dazu eines der wirksamsten Instru-
mente und bietet, neben dem Arbeits- und Gesundheitsschutz und der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung, eine gute (auch rechtliche) Grundlage.1 

Wir stellen die Chancen, die das BEM für alle Beteiligten bietet, in den Mit-
telpunkt. Der Hintergrund und das Wissen dieses handlungsorientierten Leit-
fadens speisen sich vor allem aus unseren Erfahrungen. Unsere Forschungs-
arbeiten, die Beratungen und Seminare (zur Einführung des BEM und zur kon-
kreten Umsetzung im Fallmanagement) sowie unser (externes) Fallmanagement 
für große und kleine Unternehmen, bilden das Fundament unserer Empfeh-
lungen. Dabei plädieren wir ausdrücklich für ein (gut umgesetztes!) BEM und 
stellen die vielfältigen Handlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für alle 
Beteiligten in den Vordergrund – dies im Kontext der aktuellen Rechtsprechung 
und mit sensiblem Blick für den gebotenen Datenschutz. 

1 Laut aktuellem Koalitionsvertrag vom 24.11.2021 will die neue Bundesregierung „das BEM stärker etab-
lieren“ und es „nach einheitlichen Qualitätsstandards flächendeckend verbindlich machen“. Das wird auch 
auf den Grundlagen hier bereits formulierter Standards juristischer Expertisen (Wolfhard Kohte) und deren 
Rezeptionen und Weiterentwicklungen (Eberhard Kiesche) passieren.
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Zur konkreten Ausgestaltung des BEM und zur Durchführung eines „ord-
nungsgemäßen BEM-Verfahrens“ gehört neben den gesetzlichen Grundlagen, 
dem schrittweisen formellen und informellen Vorgehen und der sorgsamen 
Handhabung sensibler Daten auch der umsichtige (professionelle) Umgang mit 
Beteiligten und Betroffenen in der BEM-Kommunikation. Gegenstand sind 
hier daher auch Grundlagen und praxisorientierte Anregungen und Beispiele zur 
Gesprächsführung.

Bei der Darstellung der Fälle und der Auswahl der Handlungsmöglichkeiten 
bewegen wir uns abwägend zwischen Verständlichkeit einerseits und Präzision 
und Komplexität andererseits. Wir wollen verstanden werden und bleiben mög-
lichst klar, übersichtlich und praxisnah in den Darstellungen. Wir hoffen, damit 
viele der mit dem Thema befassten Menschen zu erreichen. Die Beispiele sind 
in der Regel aus der Sicht von BEM-Beauftragten bzw. von Fallmanager*innen 
beschrieben, also aus der Sicht verantwortlich handelnder Akteurinnen und Ak-
teure im BEM. Aber auch die BEM-Berechtigten selbst möchten wir erreichen. 
Es geht uns um Aufklärung rund um das Thema BEM. Wenn am Ende alle 
Beteiligten wissen, dass sie ein Recht auf Unterstützung im BEM haben, wenn 
dieses Wissen ihnen so selbstverständlich ist, wie der Anspruch auf Krankengeld 
nach sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit, dann haben wir unser Ziel erreicht.

Neu in dieser Auflage

Neben den bewährten Fallschilderungen und beschriebenen Handlungsmög-
lichkeiten von Edeltrud Habib, Ina Riechert und Regina Richter sind in dieser 
Auflage drei neue Kapitel eingeführt:

Neu als Autor dabei ist der Datenschutzbetriebswirt Eberhard Kiesche und seine 
große Expertise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, zu den sich ständig verän-
dernden Gesetzeslagen und der Rechtsprechung sowie zum Datenschutz im BEM. 

Der Datenschutz spielt in dieser dritten Auflage eine besondere Rolle, denn es 
gibt seit Mai 2018 die Verpflichtung in den Unternehmen, die neue europäische 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) umzusetzen, mit erheblichen Folgen 
für die Rahmenbedingungen im BEM. Aus diesen veränderten Anforderungen 
an die datenschutzkonforme Begleitung des BEM ergeben sich ggf. Anpassun-
gen an die BEM-Betriebs- bzw. -Dienstvereinbarungen, an die Dokumentation 
und an die das BEM begleitenden Formblätter. In dem hier neuen Datenschutz-
kapitel und in den überarbeiteten Anlagen finden sich diese notwendigen An-
passungen wieder. Wir widmen also dem Datenschutz große Aufmerksamkeit.

Außerdem verändern sich durch die aktuelle Rechtsprechung auch bestimmte 
Rahmenbedingungen im BEM. Das betrifft sowohl ein „ordnungsgemäßes 
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BEM“, die Mitbestimmungsrechte darin und Auswirkungen auf Arbeitnehmer-
rechte wie der Kündigungsschutz. Eberhard Kiesche beschreibt auf der wissen-
schaftlich-rechtlichen Ebene den aktuellen Stand. Er stellt darüber hinaus eine 
Liste der wichtigsten BEM-Urteile der vergangenen Jahre zur Verfügung. Diese 
Kapitel richten sich vor allem an BEM-Expertinnen und -Experten. Alle daten-
schutzkonformen (BV-)Muster-Formulare im Teil 3 sind entweder von ihm oder 
in Zusammenarbeit mit ihm entstanden. Ausnahme ist die zweite Version eines 
Einladungsschreibens.

Bisher in den zwei Auflagen dieses Buches häufig zitiert und nun mit einem 
aktuellen Beitrag dabei ist Wolfhard Kohte. Er nimmt eine Neuerung aus dem 
Juni 2021 im Teilhabestärkungsgesetz (THSG) auf, die sich deutlich auf das 
BEM-Verfahren auswirken kann. Nach der Lektüre dieses Beitrags wird ein 
kleiner Satz zur „Vertrauensperson“ und seine Auswirkungen auf das BEM-
Verfahren sehr viel klarer.

Die Neuerungen im Datenschutz betreffen auch die Falladministration und Do-
kumentation sowie Ergebnisanalysen im BEM. Beleuchtet werden sie von dem 
Sozialwissenschaftler und BEMdok®-Entwickler Peter R. Horak, der in einem 
aktualisierten Kapitel zu den Dokumentationen im BEM datenschutzkonforme 
Anregungen gibt. Er stellt, als Anregung für die jeweilige Praxis, Kriterien und 
Auswertungsmöglichkeiten in der BEM-Dokumentation und -Analyse vor, die 
dann in ein betriebliches Qualitätsmanagement eingehen können.

Darüber hinaus berücksichtigen wir die steigende Anzahl von psychischen Er-
krankungen im BEM, indem wir ein eigenes Kapitel von der Psychologin Ina 
Riechert zu diesem Thema aufnehmen. Sie beschreibt typische Abläufe von 
psychischen Erkrankungen im BEM und schildert dazu beispielhafte Fälle. Be-
leuchtet wird insbesondere eine der wichtigsten und gleichzeitig erfolgreichsten 
Maßnahmen im BEM: die stufenweise Wiedereingliederung (STWE), insbe-
sondere die Wiedereingliederung von psychisch erkrankten BEM-Berechtigen. 
Ina Riechert stellt einen wertvollen Ablaufplan zur STWE als eine Maßnahme 
bei psychisch beeinträchtigten Mitarbeiter*innen zur Verfügung.

Alles andere zum Verfahren, zur Kommunikation und das aktualisierte Drum-
herum beschreibt Regina Richter. Es geht um neue Entwicklungen, Abläufe, 
Ressourcen und neue Paragrafen – alles nach neuesten wissenschaftlichen, recht-
lichen und praktischen Erkenntnissen sowie neuen Erfahrungen und Positionen 
innerhalb des BEM.
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Positionierung und Abgrenzungen

Das BEM ist im Idealfall ein lebendiges Instrument innerhalb von Unternehmen 
und Institutionen, das sich verändert. Im BEM-Verfahren sind Vielfalt und 
Krea tivität gefragt. Wir stellen die Fälle und die Prozesse so dar, wie sie tatsäch-
lich abliefen.

Sollte unsere Leserschaft andere Möglichkeiten kennen, freuen wir uns, wenn sie 
uns ihre jeweiligen Erfahrungen mitteilen. Wir teilen, diskutieren und ergänzen 
unsere Erfahrungen laufend.

Allgemeine Informationen zur Einführung und Umsetzung des BEM werden 
hier lediglich referiert, soweit sie zur Verständlichkeit der Umsetzung in den 
Einzelfällen notwendig sind. Allerdings positionieren wir uns insoweit, als wir 
bestimmte Regeln zu Verfahrensweisen im BEM für sinnvoll und notwendig 
halten. Dabei orientieren wir uns an der aktuellen Rechtsprechung zum BEM 
(siehe auch Literaturhinweise) und an den Qualitätsstandards, wie sie zum Bei-
spiel im Rahmen der Ausbildung zum Disability-Management vermittelt und 
zertifiziert werden (Certif ied Disability Management Professional – CDMP), ini-
tiiert von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). 

Unsere praktischen Erfahrungen ergänzen zum Beispiel die eher theoretischen, 
aber sehr durchdachten BEM-Entwicklungen im „Manual“ (ein Praxisleitfaden) 
im Rahmen des „Eibe-Projektes“ (2008) des Instituts für Qualitätssicherung 
in Prävention und Rehabilitation – IQPR – und ebenso sind die Ergebnisse im 
Werkzeugkasten BEM 2010 im Rahmen eines Projektes der IG Metall hand-
lungsleitend sowie die wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse aus dem 
Projekt RE-BEM, im Zeitraum von 2016 bis 2018, das von uns (ipeco) begleitend 
als Kooperationspartner*innen des DGB-Bildungswerkes BUND durchgeführt 
wurde (viele aktuelle Infos: www.re-bem.de). 

Die meisten Leitlinien, Projekte und Praxishilfen beschäftigen sich grundsätzlich 
und detailliert mit der Umsetzung des BEM und berücksichtigen vor allem die 
Perspektiven von Großunternehmen, in denen systematische BEM-Strukturen 
gut einzuführen sind. Das Projekt RE-BEM hingegen hatte das Ziel, insbeson-
dere die BEM-Praxis von Kleinunternehmen (bis 100 Beschäftigte) in den Blick 
zu nehmen. So können wir hier auf alle Unternehmensgrößen reflektieren. Die 
meisten unserer „Fälle“ kamen aus Strukturen in klein- und mittelständischen 
Betrieben. Sie finden im Anhang viele Literaturhinweise und Links, die das 
Thema „Einführung und Umsetzung des BEM“ umfassend behandeln. Hier 
stehen konkrete Handlungsmöglichkeiten im Einzelfall im Vordergrund – die 
sind für alle BEM-Beteiligte jeder Unternehmensgröße relevant.
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Unser Fokus ist auf kommunikativ-konstruktives und kreatives Handeln gerich-
tet, mit dem Ziel einer guten Zusammenarbeit aller beteiligten betrieblichen 
Handelnden und externen Netzwerkpartnerschaften im Sinne der Betroffenen.

Medizinische Diagnosen, Sichtweisen und Hintergründe werden hier nicht 
thematisiert (Ausnahme: psychische Beeinträchtigungen, die durch die fachlich-
fundierte Expertise von Ina Riechert gesichert sind). Wir reflektieren keine wie 
auch immer gearteten medizinischen Aspekte. Wenn in dem einen oder anderen 
Fall eine Erkrankung benannt ist, dient es dem Wiedererkennen und der Ver-
stehbarkeit des beschriebenen Prozesses. Ansonsten gilt hier der Grundsatz, dass 
weder Diagnosen noch Therapien im Vordergrund der BEM-Verfahren stehen. 
Wir verweisen auf Fachliteratur, die sich explizit aus medizinischer Perspektive 
mit der Umsetzung des BEM auseinandersetzt.2 Die medizinischen und recht-
lichen Verknüpfungen im BEM in den unterschiedlichen Institutionen sind 
weitere Themen, die an anderer Stelle zu diskutieren sind.

Unser Vorgehen

Nach einer Einführung in das Thema und die allgemeinen Rechts- und Hand-
lungsgrundlagen folgen Anmerkungen und grundsätzliche Hinweise zur Ge-
sprächsführung im BEM. Die Auswahl der „Fälle“ richtet sich nach der Relevanz 
für die Zielgruppe und Nutzende des Ratgebers, wie wir sie aus unserer Praxis 
beurteilen. Dabei reicht die Bandbreite über die Beantragung eines Hörgerätes 
oder einer ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes zur Skelettentlastung 
über Umschulungsmöglichkeiten, Wiedereingliederungen und Rentenbeantra-
gungen bis zur Umrüstung von Kraftfahrzeugen oder Arbeitsplätzen. Es werden 
Fälle dargestellt, bei denen mit verblüffend geringem Aufwand große positive 
Wirkungen erzielt werden können – etwa durch eine Änderung in der Arbeits-
platzgestaltung oder durch kleine technische Umrüstungen. Andere Fälle ver-
langen aufwendige Maßnahmen und die Reichweite ist dennoch begrenzt.

Schnell das Gewünschte finden: Die Stichworte zum jeweiligen Fall (im 2. Teil) 
finden sich in den Überschriften wieder. Das Geschehen wird vorgestellt, der 
Kontext und die einzelnen Schritte und Vorgehensweisen werden geschildert. 
Dabei werden insbesondere auch Schlüsselbegriffe berücksichtigt, die sich in 
der Antragstellung und für Stellungnahmen bewährt haben. Ein kurzes Fazit 
schließt die Fallbeschreibung ab. Zum Schluss werden die einzelnen Schritte 
noch einmal zusammenfassend aufgezählt, sodass eine Übersicht über das Vor-
gehen und die eingeleiteten Schritte vorhanden ist.

2 Vgl. Mehrhoff, Friedrich; Schian, Marcus (Hrsg.), 2009: Zurück in den Beruf. Betriebliche Eingliederung 
richtig managen. Berlin/New York.
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Praxishilfen und Muster etwa für eine Einladung zum BEM, datenschutzrecht-
liche Erklärung und Schweigepflichtentbindung, Checklisten und Leitfaden zur 
Gesprächsführung, in den Fällen angesprochene rechtliche Grundlagen sowie 
Hinweise auf hilfreiche Broschüren und Links befinden sich im ersten Teil 
direkt hinter den erklärenden Texten oder im Anhang, Teil 3. Um die gute Les-
barkeit des Textes zu erhöhen, verwenden wir überwiegend die weibliche Form. 
Hintergrund dafür ist, dass mit der praktischen BEM-Umsetzung überwiegend 
Frauen befasst sind. Gemeint sind selbstverständlich jeweils Frauen und Männer 
(Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).
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Regina Richter

RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND AKTUELLE 
RECHTSPRECHUNG 

Das Gesetz zur Prävention stellt die Grundlage für das BEM-Verfahren dar:

§ 167 SGB IX Prävention

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder 
betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungs-
verhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst 
frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung und die in § 176 genannten Vertre-
tungen sowie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle 
zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistun-
gen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das 
Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt 
werden kann.

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununter-
brochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zustän-
digen Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei schwerbehinderten Men-
schen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und 
Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähig-
keit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen 
erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden 
kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich, wird der 
Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetz-
licher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten 
hinzuweisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im 
Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die Rehabilitationsträger oder 
bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese 
wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich 
beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. Die 
zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei schwerbehinderten 
Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung ver-
langen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift 
obliegenden Verpflichtungen erfüllt.
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(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, 
die ein betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder 
einen Bonus fördern.

Hintergründe des Gesetzes zur Prävention

Der § 167 (früher § 84) SGB IX … 
	● … ist im Jahr 2004 die Reaktion des Gesetzgebers auf den steigenden Alters-

durchschnitt in der Bevölkerung.
	● … ist eine politische Maßnahme, um auf betrieblicher und volkswirtschaft-

licher Ebene für den demografischen Wandel gerüstet zu sein.

Denn: Der Einsatz von gesundheitlich eingeschränkten Mitarbeitenden auf 
einen für sie geeigneten Arbeitsplatz wird immer wichtiger, um die Teilhabe am 
Arbeitsleben zu sichern!
	● Das BEM soll den Beteiligten (vor allem den Arbeitnehmenden) die Chance 

geben, möglichst frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen und erfolgreiche 
Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen durchzuführen.

	● Es soll aktiv in den Reha-Prozess eingegriffen werden und der BEM- 
Berechtigten ermöglicht werden, sich wieder in den Arbeitsprozess zu inte-
grieren und sich zu erproben (stufenweise Wiedereingliederung).

	● U. a. soll auch der Drohung der „Aussteuerung“ (Zeitpunkt des Wegfalls der 
Krankengeldzahlung) entgegengewirkt werden.

Das BEM umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Beschäftigte mit ge-
sundheitlichen Problemen oder (drohender) Behinderung dauerhaft an einem 
geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen. 

Relevante Gesetze und Entwicklungen3 

Seit 2014 gab es vielfältige Rechtsänderungen und Initiativen mit indirekten 
Auswirkungen auf das BEM-Geschehen in den Betrieben. Diese neuen Ein-
flussfaktoren sollen an dieser Stelle im Rahmen eines Überblicks dargestellt 
werden.4 

Zunächst sei das am 25. Juli 2015 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der 
Gesundheitsförderung und der Prävention (PrävG) genannt. Dieses Gesetz ist 
richtungsweisend und es steht mit verschiedenen nachfolgenden Gesetzes- und 
Verordnungsinitiativen aus den Themenbereichen präventive Arbeitsgestaltung, 

3 Gemeint ist der Zeitraum seit 2014, dem Erscheinungsjahr der zweiten Auflage dieses Buches.
4 Vgl. den nicht veröffentlichten Text im Projekt:RE-BEM, 2018, Christine Zumbeck, DGB Bildungswerk e. V.
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Teilhabe von Menschen mit Behinderung und Flexibilisierung des Rentenüber-
gangs in Verbindung.

Präventive Arbeitsgestaltung 

Das PrävG fördert die zielgerichtete Zusammenarbeit der verschiedenen Agie-
renden in Fragen der Gesundheitsförderung und Prävention. Am 19. Februar 
2016 hat die Nationale Präventionskonferenz (NPK) erstmals bundeseinheit-
liche, trägerübergreifende Bundesrahmenempfehlungen zur Gesundheitsförde-
rung in Lebenswelten und Betrieben verabschiedet, in der „gesund aufwachsen“, 
„gesund leben und arbeiten“ und „gesund im Alter“ als gemeinsame Ziele defi-
niert und entsprechende Handlungsfelder, jeweilige Beiträge der Sozialversiche-
rungsträger und konkrete Maßnahmen vereinbart wurden. Die Krankenkassen 
werden künftig deutlich mehr Mittel für Prävention und Gesundheitsförderung 
in den Betrieben aufwenden. 

Inzwischen haben die Deutsche Rentenversicherung Bund und DGUV eine 
konkrete Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Betriebe zum BEM verein-
bart, die auch auf die Bereiche Prävention und Gesundheitsförderung erweitert 
werden kann. 

Gemäß dem PrävG ist außerdem vorgesehen, bei Gesundheitsuntersuchungen 
stärker die individuellen Belastungen und Risikofaktoren in Augenschein zu 
nehmen und dem ärztlichen Fachpersonal die Möglichkeit zu geben, auch 
Präventionsempfehlungen auszustellen, die dann bei einer Bewilligung von 
Maßnahmen durch die Sozialversicherungsträger deutlich mehr Gewicht haben 
sollen, als in der Vergangenheit. 

An die Regelungen des PrävG knüpft das Flexirentengesetz mit seinen Neure-
gelungen zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben an. 
Auch dieses ist Bestandteil der nationalen Präventionsstrategie. Die im SGB VI 
verankerten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden danach um Prä-
ventions- und Nachsorgeleistungen erweitert. Präventionsleistungen sind zu 
erbringen, wenn Versicherte erste gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen, 
die die ausgeübte Beschäftigung gefährden. Nachsorgeleistungen werden er-
bracht, wenn sie erforderlich sind, um den Erfolg der vorangegangenen Leistung 
zur Teilhabe abzusichern. Die Leistungen sind als gesetzliche Pflichtleistungen 
ausgestaltet, die bei Vorliegen der Voraussetzungen unabhängig von der Haus-
haltslage zwingend zu erbringen sind. 

Geändert wurde Ende 2016 auch die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). 
Künftig müssen danach auch psychische Belastungen bei der Gefährdungsbe-
urteilung berücksichtigt werden. Dies wurde bereits im Jahr 2013 grundsätzlich 
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im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)und auch in der nachgelagerten DGUV 
Vorschrift 1 vorgeschrieben. Für Arbeitsstätten wird es jetzt mit der ArbStättV 
konkretisiert und betrifft zum Beispiel Belastungen und Beeinträchtigungen der 
Beschäftigten durch störende Geräusche oder Lärm, ungeeignete Beleuchtung 
oder ergonomische Mängel am Arbeitsplatz. 

Hinsichtlich des Präventionsgedankens unterstützend kann die mit dem Ver-
sorgungsstärkungsgesetz der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) neu 
in das SGB V eingefügte Regelung des § 44 Abs. 4 SGB V wirken. Danach 
haben Versicherte Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung 
durch die Krankenkasse, wenn Leistungen und unterstützende Angebote zur 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erforderlich sind. Die Inanspruchnah-
me ist freiwillig und eine Ablehnung hat keine leistungsrechtlichen Konse-
quenzen. 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

Regelungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung haben direkten Ein-
fluss auf die Wiedereingliederung von BEM-Berechtigten, die aus diesem Perso-
nenkreis kommen oder infolge ihrer Krankheit hineinwachsen. 

Das BTHG verpflichtet die Träger von Reha-Maßnahmen, frühzeitig drohende 
Behinderungen zu erkennen, gezielt Prävention noch vor Eintritt der Rehabili-
tation zu ermöglichen und die Erwerbsfähigkeit zu erhalten. Zur Unterstützung 
dieser gesetzlichen Pflicht wird der Bund auf fünf Jahre befristete Modellvorha-
ben mit den Jobcentern und der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 
rund 200 Mio. Euro fördern. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des BTHG sind die Änderungen bei der 
Regelung zur Inklusionsvereinbarung aus § 166 SGB IX. Bei Differenzen zwi-
schen den Betriebsparteien hinsichtlich bestimmter Inklusionsziele erhält das 
Integrationsamt – und damit eine externe Instanz – die Aufgabe, als Modera-
tor vermittelnd tätig zu werden und auf eine Einigung hinzuwirken. Es gibt 
also zwischen Interessenvertretungen und Arbeitgebenden nach wie vor keinen 
Einigungszwang, wie er in der Mitbestimmung des Betriebsrats vorgesehen 
ist, dennoch bleibt die Differenz nicht mehr wie bisher ohne jede Konsequenz. 
Zudem „ist die gleichberechtigte Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeits-
leben bei der Gestaltung von Arbeitsprozessen und Rahmenbedingungen von Anfang 
an zu berücksichtigen.“ In einer ergänzenden Regelung wurde klargestellt, dass 
zukünftig Kündigungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten ohne 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung unwirksam sind. Die Verletzung 
des bestehenden Unterrichtungs- und Anhörungsrechts der Schwerbehinder-
tenvertretung ist für Arbeitgebende nun nicht mehr ohne rechtliche Folgen. 



22 | 23 

Nicht zuletzt verbessert das BTHG auch die Arbeitsfähigkeit der Schwer-
behindertenvertretungen durch günstigere Vertretungs-, Freistellungs- und 
Schulungsregelungen. 

Die novellierte ArbStättV greift die in § 3a Abs. 2 der alten Fassung bereits 
festgeschriebene Gestaltung der Arbeitsstätte im Hinblick auf die besonderen 
Belange der Beschäftigten mit Behinderungen auf. Sie ergänzt die Regelung auf 
die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen, Sanitär-, Pausen- und Bereit-
schaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-Räumen und Unterkünften sowie den 
zugehörigen Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notausgängen, Treppen und 
Orientierungssystemen, die von den Beschäftigten mit Behinderungen benutzt 
werden. 

Flexibilisierung der Rentenübergänge 

Letztlich beeinflussen auch die Regelungen aus dem Flexirentengesetz den 
Hintergrund der BEM-Aktivitäten. Denn eine schwerwiegende, chronische Er-
krankung kann in die Erwerbsminderung führen oder bei entsprechendem Alter 
Beschäftigte in die vorgezogene Rente treiben – ein Szenario, welches mit der 
Durchführung des BEM möglichst vermieden werden soll. Dennoch mag man 
in den BEM-Gesprächen dazu kommen, dass in Einzelfällen eine gut ausgestal-
tete Teilrente mit Hinzuverdienstmöglichkeit eine akzeptable oder zumindest 
bessere Lösung ist als ein Übergang in eine vorgezogene Vollrente, die mit er-
heblichen Abschlägen behaftet ist. 

Die neue Flexirente verbessert die bisher sehr starre Kombination von Teilrente 
und Hinzuverdienstmöglichkeit, die in der Vergangenheit nur für wenige eine 
Übergangslösung darstellte. Sie ist mit einem abgewandelten Berechnungsmodus 
auch bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente möglich und ergänzt die aus dem 
Rentenpaket von 2014 neu geregelten und verbesserten Zurechnungszeiten. 

Datenschutz im BEM

Am 25. Mai 2018 tritt die DSGVO in Kraft. Gleichzeitig wurde das Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) an die neuen Richtlinien angepasst. Mit diesen 
Richtlinien sollten 
1) Vereinheitlichungen im europäischen Datenschutz erreicht und
2) der Schutz von personenbezogenen Daten deutlich gestärkt werden. 

Daraus ergaben sich erhebliche Anpassungen an die Datenschutzkonzepte im 
BEM. Diese Anpassungen werden im „Kapitel Datenschutz im BEM nach § 167 
Abs. 2 SGB IX“ von Eberhard Kiesche ausführlich beschrieben.
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Vertrauensperson im BEM

Seit dem 10. Juni 2021 gilt:

„Beschäftigte können zusätzlich eine Vertrauensperson eigener Wahl (zum 
BEM-Gespräch, Anm. RR) hinzuziehen“. Dieser Satz wurde durch das Teil-
habestärkungsgesetz als Satz 2 in § 167 Abs. 2 SGB IX eingefügt.5 Er wird von 
Wolfhard Kohte in diesem Buch genau erörtert (ab S. 36), damit sich die weit 
reichende Bedeutung dieses einfachen Satzes erschließt. Er wird dort in die Sys-
tematik des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) eingeordnet und 
durch einige Fallbeispiele konkretisiert.

5 BGBl. I  v. 9.6.2021, S. 1387, 1395.
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Eberhard Kiesche

MITBESTIMMUNG, KÜNDIGUNGSSCHUTZ 
UND DATENSCHUTZ IM BEM

Wir vertiefen die Rechtsgrundlagen systematisch mit der aktuellen Recht-
sprechung im BEM (Stand: 6. September 2021). Denn die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sind handlungsleitend für die Umsetzung des BEM. 
Eberhard Kiesche konzentriert sich dabei auf drei Themen
	● betriebliche Mitbestimmung,
	● Auswirkungen des BEM auf das Kündigungsschutzrecht und
	● Datenschutz im BEM.

Zudem stellt Eberhard Kiesche eine Übersicht aktueller BEM-Urteile 
im Teil 3 zur Verfügung:

Ausgewählte aktuelle Entscheidungen zum BEM gemäß § 167 Abs. 2  
SGB IX!

Den Schwerpunkt bildet hier das „ordnungsgemäße BEM“. Die Sammlung 
wird regelmäßig ausgebaut, zuletzt auf Basis des Handbuchs: Stein, Jürgen 
vom; Rothe, Isabel; Schlegel, Rainer (Hrsg.), 2021: Gesundheitsmanagement 
und Krankheit im Arbeitsverhältnis. Handbuch, 2. Auflage. München, § 21. 
Anregungen und Hinweise sind jederzeit willkommen. Bitte entsprechende 
E-Mails an Dr. Eberhard Kiesche, eberhard.kiesche@t-online.de.

Betriebliche Mitbestimmung beim BEM:  
zum aktuellen Stand der Rechtsprechung 

§ 167 Abs. 2 SGB IX gibt den zuständigen Interessenvertretungen den Auftrag, 
zu überwachen, dass Arbeitgeber*innen ihre Verpflichtungen im BEM nach der 
Norm erfüllen. Zu den zuständigen Interessenvertretungen gehören u. a. Betriebs- 
und Personalrätinnen und die Schwerbehindertenvertretungen. Den Interes-
sen- und Schwerbehindertenvertretungen steht nach § 167 Abs. 2 S. 6 SGB IX 
ein Antragsrecht zu. Sie können die Einleitung des Verfahrens für einen BEM-
Berechtigten verlangen, falls das BEM von dem/der Arbeitgeber*in nach dem 
Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen nicht eingeleitet wird. Streitigkeiten 
sind im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren (§ 2a ArbGG) zu verfolgen.

Betriebsräte überwachen die Einhaltung des BEM gemäß § 167 Abs. 2 SGB IX 
auch nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, die Schwerbehindertenvertretung nach § 178 

mailto:mailto:eberhard.kiesche%40t-online.de?subject=
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